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Es ifl darum erfreulich, dafs der % 23 der Reichs-Gewerbeordnung eine weiter
gehende Fürforge anbahnt, indem er fagt: »Der Landesgefetzgebung bleibt ferner
vorbehalten, zu verfügen, in wie weit durch Ortsfiatuten darüber Beflimmung ge-
troffen werden kann, dafs einzelne Ortstheile vorzugsweife zu Anlagen der im % 16
erwähnten Art zu beitimmen, in anderen Ortstheilen aber dergleichen Anlagen
entweder gar nicht oder nur unter befonderen Befchriinkungen zuzulaffen find.« In
Sachfen, Württemberg, Baden, Heffen, Braunfchweig und Anhalt ift ein folches Ver—
fügungsrecht den Gemeinden verliehen worden; in Dresden if’c in Folge deffen die
Bef’dmmung getroffen, dafs für einzelne neue Stadttheile nicht blofs eigentlich
läflige Gewerbe, fondern überhaupt alle Gewerbe, die mit Dampfbetrieb arbeiten,
ausgefchloffen, andere Stadttheile ausdrücklich dafür bezeichnet find. Aehnliche
Befchränkungen find in Bautzen, Heilbronn, Darmfladt, Worms und anderen Städten
eingeführt worden 25).

In Preufsen und, fo viel bekannt, in den anderendeutfchen Staaten befteht ein
entfprechendes Landesgefetz z. Z. noch nicht; Vereine und Gemeinden find indefs
wiederholt in diefem Sinne vorfiellig geworden. Oft hat es aber doch die Ge-
meinde in der Hand, durch andere, oben bereits angedeutete Mafsregeln des Be-
bauungsplanes, ferner durch Vertragsbedingungen beim Verkauf ihrer eigenen Bau—
grundf’cücke oder bei ihrer Mitwirkung zur Anlegung neuer Strafsen und Stadttheile
die Errichtung flörender Gewerbebetriebe zu verhüten. Dafs diefe Einwirkung nicht
immer hinreichend ausgeübt, jedenfalls nicht von ausreichendem Erfolge ift, zeigen
die Ortsverhältniffe in manchen Städten.

3. Kapitel.

Die Baublöcke.

Die von Strafsen- und Baufluchtlinien rings umfchloffenen, zur Bebauung be—
f’cimmten Felder werden »Baublöcke« oder fchlechthin »Blöcke<< genannt. Sie ent-
f’cehen dadurch, dafs man die zwifchen den Hauptverkehrsfirafsen des Erweiterungs-
planes liegenden Grundflächen durch Einlegüng von Nebenflrafsen weiterhin auf-
theilt, bis man die für die bauliche Ausnutzung zweckmäfsige Feldergröfse erzielt
hat. Oft wird diefe Auftheilung nicht fogleich beim Entwerfen und Feftf’cellen des
Stadtplanes vollzogen, fondern bis zu dem fpäteren Zeitpunkte aufgefchoben‚ wo die
Bebauung wirklich in Angriff genommen wird. Diefe bereits in Art. 103 (S. 47)
erwähnte Theilung der Arbeit in die zweizeitlich verfchiedenen Feflf’cellungen des
Erweiterungsplanes und des eigentlichen Bebauungsplanes hat Nachtheile und Vor-
theile. Erftere beftehen befonders darin, dafs man an den Hauptverkehrsf’crafsen,
an welchen die Bebauung Ptets vorfchreitet, über die offen zu haltenden Abzweigungen
der Nebénf’trafsen und über die Lage der Strafsenecken im Ungewiffen ill, dafs dem-
nach vielleicht gerade dort Neubauten entfiehen, wo man fpäter die Nebenf’crafsen
anzulegen genöthigt ift, oder dafs neben der Querfirafsenabzweigung nicht die Seiten-
fagaden von Eckhäufern, fondern rohe Giebelmauern entflehen, welche das Stadtbild
auf lange Zeit verunzieren. Beifpiele diefer Unzuträglichkeiten und Unfchönheiten

25) Vergl. den Vortrag Lent's und die Verhandlungen auf der Verfammlung des »Deuthllen Vereines für öffentliche Ge—
fundheitspflege« zu Frankfurt a. M. in: Deutfche Viert. f. öff. Gefundheitspfi. 1889, S. 42 u. ff.   
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find in den neuen Theilen unferer Städte leider fehr h'ehäufig. Die fpätere Unter-

theilung der Blöcke hat aber den grofsen Vortheil, dafs mman ficherer iii, die fiir die

Anordnung der Nebenftrafsen und die Bemeffungder EBlöcke mafsgebenden An—

forderungen in zutrefl'ender Weife zu befriedigen. Es erfofordert viel Aufmerkfamkeit

und Einficht‚ diefen Vortheil durch rechtzeitige Fef’cfielldlung der Abzweigungen zu

erreichen und zugleich jenen Uebelfiänden zu entgehen.

Die an die Baublöcke und Bauftellen zu richtendezien Anforderungen, welche

fchon im I. Kapitel des I. Abfchnittes und im 2. Kapipitel des vorliegenden Ab-

fchnittes erörtert wurden, find [ehr verfchiedenartig. FFabriken verlangen grofse

ungetheilte Flächen; für Arbeiterwohnungen find umgekehrhrt kleine Blöcke erwünfcht.

Gefchäftsviertel bedürfen grofser Front-Entwickelung und d directer (auch diagonaler)

Verkehrslinien; fpitzwinkelige Eckbauftellen find für GeGefchäftszwecke unter Um-

f’cänden fehr vortheilhaft. Blöcke für Einfamilienhäufer l beanfpruchen angemeffene

Gartenflächen, fowohl bei gefohloffener Bauart, als in er erhöhtem Mafse bei offener

Bauart; Eckbaui‘tellen, befonders fpitzwinkelige, find für'ür Einfamilienhäufer wenig

geeignet, Blöcke von rechteckiger oder annähernd rechtececkiger Förm alfo befonders

erwünfcht. Bei Miethhäufern find die Gärten in der Reg:gel nebeniächlich; eine ge-

ringere Tiefe der Blöcke il’c daher um fo zweckmäfsiger‘l‘, als die Ausnutzung der

Baugrundf’cücke durch Hinter- und Quergebäude zu fchlechhten Wohnungsverhältniffen

führt; Ecken, auch fpitzwinkelige, find für Miethhäufer vvortheilhaft.

Geeignete Abmeffungen der Baublöcke find folgendde:

 

Für gewerbliche ' , _ . Fiir Mieth- undd Ge-
F“ E f l b" F" b '

Anitalten ur m arm 1en aufer fchäftshäufer‘er ur Ar e1terwohnungen

  

100111 tief, 200m lang 80111 tief, 160!“ lang; 60m tief, 120"! “ lang. 35m tief, 140m lang.

und mehr. bei offener Bauart '

bis 100 X 200 m.   
Bei diefen Blockmafsen ift das Verhältnifs der Tiefefe (Breite) zur Länge in der

Regel als I : 2, für Arbeiterwohnungen jedoch als I :41 angenommen. Sowohl bei

diefen Verhältniffen als bei den Mafsen felbf’t kann es fidich indefs hier nur um eine

fehr ungefähre Norm handeln, welche gegenüber den ‘Verkehrsanforderungen und

der örtlichen Bauweife, die in erf’rer Linie, fo wie im Hin'rlblick auf vorhandene Wege

und Grundf’tücksgre'nzen, welche gleichfalls nach Möglichkkeit zu berückfichtigen find,

nur einen relativen Einflufs ausüben kann. Die in Fig.. I, 4, II bis 16, 17 u. 18

dargef’cellten Baublöcke von Dresden, Stuttgart, Berlin„ Magdeburg, Köln, Trief’r,

Bremen, Rotterdam und Wien weifen defshalb die gröfa'fsten Verfchiedenheiten auf.

Die gleichförmige Gröfsenbeftimmung der Blöcke if’t auuch in derfelben Stadt ver-

werflich, da die Bedürfniffe an Tiefe und Fläche [ehr rrmannigfaltig find.

Wünfchenswerth find, von öffentlichen Gebäuden rund Arbeiterwohnungen ab-

gefehen, Blöcke von 120 >/ 300m bis 50 >—ri 100 m. Kldeinere Baublöcke als folche

von 5000 qm Inhalt find zwar unerwünfcht, fehr oft abeer an den Durchfchneidungs-

Heilen wichtiger Strafsenzüge nicht zu vermeiden. Inn der Stadtervveiterung von

Köln enthält der gröfste, vielleicht noch der Theeilung unterliegende Block

65000 qui, der kleinf’ce 2200 qm; die durchfchnittliche Gröfse ift 14000 qm'. Be-

bauungsfähig find noch Blöcke von fehr kleinen Abmefszungen; in der Kölner Alt-

] 2 7-
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Geftalt der

Blöcke.

128.

Normal-Maße.

129.
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und kleinfte

Maße.
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fiadt giebt es beifpielsweife folche von nur 130 qm. Allzu kleine Blöcke habendie Nachtheile, dafs im Inneren derfelben zu geringe Hof- und Gartenflächen ver-bleiben und dafs für Strafsenflächen ein übertriebener Antheil des Bebauungs-feldes verloren geht. Allzu große Blöcke find eben fo wenig zu empfehlen, weildie einzelne Bauf‘celle zu kof’cfpielig, daher der Anbau verlangfamt und erfchwertwird. Auch ift das anfänglich vielleicht freie Innere eines geräumigen Baublocksauf die Dauer keineswegs als folches gefichert. Beim Steigen des Bodenwerthespflegen fich dort gewerbliche Betriebe, Vergnügungsanf‘calten und ähnliche, auf dieStrafsenfront nicht angewiel'ene Baulichkeiten anzufiedeln und einen Zuf’cand zu er-zeugen,'der für die Wohnungen noch unangenehmer ift, als die Raumbefchränkungeines kleinen Blocks. Mittlere Blockabmeffungen unter Abwägung der Lageverhält—niffe und der Beitimmung find daher der Regel nach anzufireben.Blöcke für öffentliche Gebäude bedürfen eine fchöne Lage und eine Gef’caltvon entfprechender Regelmäfsigkeit (Rechteck, Dreieck, Trapez etc.); das Größen-bedürfnifs ifl: felbf’credend mannigfaltig. Beifpielsweife gebrauchen in der RegelKirchen 30 X 60ln bis 40 X 80 m, Markthallen etwa 3000 qm, Gymnafien etwa5000 qm.

Eine zweckmäfsige Anordnung der Blöcke für Arbeiterwohnungen zeigt die inFig. 57 dargeflellte Colonie Stahlhaufen bei Bochum. Das im Grundrifs ‚in vier

4 X 170 qm Gröfse; die Zwifchenwege könnten breiter fein. Empfehlenswerth find
Fig. 65.
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ferner {die Anordnungen in Fig. 56 für offen bebaute, in1 Fig. 55 für gefehloffen

bebaute Arbeiterblöcke. (Vergl. auch Art. 53 u_ 54, S. 31.1.)

Die am leichtei‘ten und gewöhnlich auch am vortheieilhafteiten zu bebauende

Blockfigur ift das Rechteck; das Streben, thunlichlt vielele rechteckige oder an-

nähernd rechteckige Blöcke im Stadtplane zu erzielen, iit°c daher nicht ungerecht-

fertigt. Es ift aber vom Standpunkte des Verkehres und.d der Schönheit verkehrt,

wenn die Bildung rechtwinkeliger Baublöcke das Hauptmototiv oder gar das einzige

Streben des Bebauungsentwurfes if’c und jenes langweiligqe Schachtbrettmui’ter er-

zeugt, welches wir z. B. in Mannheim und in vielen amerikikanifchen Städten zu be-

obachten Gelegenheit haben, wo man die Straßen und B1Blöcke mit Nummern und

Buchf’taben benennt und leider auch in Wirklichkeit kamum anders als an ihren

Nummern unterfcheiden kann. Dies entfpricht nicht denn wirklichen Bedürfniffen

unferes Lebens und noch weniger den gewordenen Verhä1ältniffen in alten Städten

und gut entworfenen Stadterweiterungen, wo fait jede Strtraße, ja fait jeder Block

eine ausgeprägte Individualität befitzt.

Weniger zweckmäßig für die Bebauung als das Recbhteck ii’t die quadratifche

Blockform. Da nämlich das Beftreben vorwalten muß, alle Fronten des Blocks

auszunutzen, fo entfieht im Quadratblock die unfreiee, geräumige Hof- und

Gartenbildungen erfchwerende Bauf’celleneintheilung nach1 Fig. 65, während das

Rechteck oder überhaupt das gef’creckte Viereck nach Fig. 67 außer den un-

vermeidlich befehränkten Eckbauplätzen eine große Zahll zweckmäfsiger und an-

genehmer Baugrundf’cücke mit anfehnlicher Tiefe liefert. Die genannten Figuren

zeigen zugleich verfchiedene Anordnungen der Bau1'tellenngrenzen an den Block-

ecken.

Es if’c fehr gebräuchlich und zweckmäßig, die: rechtwinkeligen Ecken

der Blöcke unter 45 Grad abzuf’curnpfen, theils umm den Fußgängern auf

dem Bürgerfteig das Wenden urn die Ecke zu erlefleichtern und die Fahr—

‚ bahnkreuzung ; entfchiedener ausrunden

. \ zu können ((Fig. 68 u. 69), theils
\\‘

\\\ um den befomnders für Gefchäftshäul'er

\ vortheilhaften1 Eingang auf der Ecke

Straße” zu gewinneren. Die diagonal ge-

kreuzung: meffene Gr'c‘öfse der Abfiumpfung

ohne pflegt 2 bis 44m zu betragen. Normal-

vorfchriften ifür diefe Abfchrägungen

empfehlen ficch nicht wegen der zu

großen Verfcl:hiedenheit der Fälle. Die

Abfchrägung f’tumpfer Strafsenecken

wirkt oft flaau und unfchön; für die

fpitzwinkeligeien Ecken dagegen if’t die

Abkantung eein Bedürfniß, fowohl des

äußeren Anfifehens‚ als der inneren

Abfchrägung Benutzung wwegen. Die Abfchrägung

de‘" ECke“' fpitzer Winke:el verlangt größere Maße

als diejenige c der rechtwinkeligen Ecken,

und zwar pfl<flegen diefe Maße zwifchen

5 und 15m zuzu fchwanken. Die ftarken

   
Fig. 68.

mit

Fig." 69.

132.

Rechteckige

Blöcke.

133.

Quadratifche

Blöcke.

134.

Abkantung

der

Blockecken.
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Abfchrägungen eignen fich in vielen Fällen zur Vorlage von halbrunden Ausbautenoder rechtwinkeligen Erkern. Oft auch wird die geradlinige Abkantung durch einekreisförmige Abrundung der Ecke erfetzt. (Vergl. Fig. 77 26).Eine dritte Blockform ift das Dreieck. Zwar if’c die zweckmäfsige Bauftellen—eintheilung bei diefer Form noch fchwieriger, als beim Quadrat; aber diefer Er-fchwernifs Pteht der ungemein grofse Vortheil gegenüber, welcher nicht allein demStadtbauplane, fondern auch den Bauf’cellen aus der Durchlegung diagonaler Ver-'kehrsflrafsen erwächst. Denn felbf’credend find es fait nur die Diagonalftrafsen, welchedie Entflehung dreieckiger Blockformen herbeiführen. Die fpitzen Ecken bei A undB in Fig. 66 bilden, Weil am Hauptverkehr liegend und eine grofse Front-Ent-wickelung darbietend, die gefuchtef’cen und beften Gefchäftslagen. UngefchickteArchitekten oder Bauunternehmer haben allerdings zuweilen folche Eckbauitellenunfchön bebaut, oft 2. B. nach Fig. 70 derart, dafs das Gebäude der einen Strafsedie Rückfeite in häfslicher Weife zukehrt; aber fchon Fig. 71 u. 72 deuten an, wie

Fig. 70.
Fig. 71.     
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Fig. 72. /. . . . /Bebauung einer fp1tzwmkehgen Bauftelle.

\ /

ein folches Eckhaus mit offenem oder ge-
fchloffenem Hofe von allen Seiten anfehnlich
ausgebildet werden kann. Eben fo können
die den Eckhäufern benachbarten Gebäude,
wenn fie wegen geringer Tiefe der Bauitellen
ihre nackte Rückfeite der anderen Strafse zu- _ “ == /wenden, Unfchönheiten im Strafsenbilde her-
vorrufen, welche bei gefchickter Bebauung leicht zu vermeiden find. Diefe kleinenSchwierigkeiten dürfen aber nicht hindern, Dreieckblöcke überall dort anzuordnen,wo der Verkehr es verlangt. In franzöfifchen Stadterweiterungs-Plänen find diedreieckigen Blöcke fo häufig, dafs fie mitunter ganze Stadttheile bilden. Währendman in Deutfchland vorwiegend geneigt iPc, ein zu großes, zwifchen Ring— undRadialftrafsen liegendes Feld durch ein Kreuz in vier Rechteckblöcke zu theilen(Fig_ 73), zerlegen die Franzofen das Feld mit Vorliebe durch ein aus zwei
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26) Siehe auch:

Welche Maße eignen lich am heilen für die in den Fluchtlinienplänen größerer Städte nothwendigen Ab-fchrägungen oder Abrundungen der Strafsenecken? Wochbl. f. Baukde. 1887, S. 29.DEHNHARDT‘. Die Abkantung der Ecken in den fiäcltifchen Fluchtlinien—Plänen. Deutfche Bauz. 1889, S. 94.Die Abkantung der Ecken in fl;ädtifchen Fluchtlinien-Plänen. Deutfche Bauz. 1889, S. 199; 1890, S. 20.
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Block aus Budapeft.

Diagonalen befiehendes Kreuz in vier Dreieckblöcke (Fig. 74); fie nehmen dabei

136.

Trapezblöcke.

137. Die Bauftellen-Eintheilung in m R u 1 1 s c h u h —Baußellen- . . . .

.s
Eintheilung_ Fig. 75 bis 79 zelgt die Anordnung, _” a h n „—dafs die Bauflellen an den wichtigeren -°- 24"‘-- > .......... 24m ..........

einige Unbequemlichkeiten der Bebauung in den Kauf, opfern auch etwas mehrStrafsenland, ziehen aber Nutzen aus
dern Umftande, ' dafs die Diagonalen
im Gegenfatz zu dem eritgenannten
Theilungskreuz Verkehr haben, alfo
den Werth des Baulandes erhöhen.

Völlige Regelmäfsigkeit der
Blockformen fit in einem Stadthau-
plane nur flelleriweife zu erzielen;
Trapezblöcke nach Fig. 75 u. 77 find
daher häufig.

Straßen, deren Fronten dem Bau-
lande einen höheren Werth verleihen,
mit größerer Tiefe abgetheilt find,
als die Baufiellen an den weniger
werthvollen Straßen. In Fig. 79 fällt
zugleich die außerordentlich kleine
Bauf’cellentheilung belgifcher Städte
auf. Fig. 77 zeigt, wie das Innere
des für gewöhnliche Baufiellen zu
tiefen Oftender Blocks in Verbindung
mit einer Eingangsbauftelle zu einem
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Fig. 78.

Rue (ie Bruxelles
Fig. 79.
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R u e it s P a r i s . B2Bauftelleneintheilung zu

Eintheilung eines Rechteckblocks zu Oitende. Blankenberghe.

1:1250
"’ 5 |) m 20 30 50 50”

iillllllll '. i i i %

Fig. 80‚ Zwecke benutzt iiift, welcher der Straßen-

‚ ///// front nicht bedarfrf. Einen in größere Bau-

/ grundftücke (für 1\Miethhäufer) eingetheilten
// Block aus Budappef’t fiellt Fig. 76 dar.

(Vergl. auch Fig. '. II bis 16, S. 10.)

% // Nur der Söonderbarkeit wegen foll

/ / erwähnt werden,1‚ daß es in Amerika

auch Stadttheilee nach dem Sechseck-

mufter (Fig. 80)) geben fell, was felbi’t-

redend, da durchgagehende Verkehrsfiraßen

hierbei nicht mäöglich find, eine Thor-

Amerikanii'che Sechseckblöcke. _ _l/„„„ n. Gr. heit ifi.

4. Kapitel.

Die verfchiedenen Strafsenarten, ihre Breitcen und Längen.

a) Strafsenarten.

Die im Stadtplane nach Verkehrs-, Bebauungs-‚ Gefumdheits- und Schönheits-

Rückfichten feft gefiellten fowohl, als auch die gefchichtlich geewordenen Straßen unter-

fcheiden fich fchon äußerlich durch die ihnen beigelegten Namen, in welchen ihre

Eigenart und Bedeutung theilweife zum Ausdruck gelangt.. In den Straßennamen

finden wir Bezeichnungen wie: Gaffe, Gäßchen, Hof, Klofi°ter‚ Cz'z‘e', Paffage, Galerie,

Lane, Row, Terrace, Back-road, Weg, Damm, Garten, Uffer (Staden, Quai, Kade,

Lände, Stapel, Gracht, Rakpart, Werft), Twiete, Gang, Graben, Wall, Sträßchen,

Straße, Allee, Promenade, Ring (Cingel, Bollwerk, Boulevard), Avenue, Cm:/a (Cours).

Diei'e Bezeichnungen iind gewiffermaßen die Familliennamen, während die

Glieder derfelben Familie durch Vornamen unterfchied:len werden (Elitergaffe,

Gereons/zof, Breiter Weg, Fuhlen-Twiete, Luifen-Ufer, Kolozwrat—Ring u. i. W.). Aus-

nahmsweife find Vor— und Familiennamen in Eines verfchmoolzen, z. B. der »Graben«

138.

Sechseckige

Blöcke. _

I 39 -

Straßennamen.


